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4. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 1. September 1905 , die Herſtellung , Auf⸗

bewahrung und Verwendung von Azetylen ,
ſowie die Lagerung von Carbid betreffend . )

( Geſ. ⸗ und VO Bl . S. 437. )

Aufgrund des 8 108 Ziffer 5 des Polizeiſtrafgeſetz⸗
buchs und des 8 368 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuchs
wird hinſichtlich der Herſtellung , Aufbewahrung und Ver⸗

wendung von Azetylen ſowie der Lagerung von Carbid mit

Rückſicht auf die im Bundesrat unterm 6. April d. J . über

die Erlaſſung übereinſtimmender Vorſchriften unter den ver⸗

bündeten Regierungen getroffene Vereinbarung unter Auf⸗
hebung der Verordnung vom 8. Januar 1898 , die Herſtellung
und Verwendung von Azetylen betreffend ( Geſetzes - und Ver⸗

ö ordnungsblatt Nr . I. Seite 11 und 12) , verordnet , was folgt : 85
§ 1. Wer Azetylen herſtellen ?) oder verwenden will , N

ö hat dies , unbeſchadet der Beſtimmungen im S 23 , ſpäteſtens Hal
bei der Inbetriebſetzung der Apparate dem Bezirksamt an — G
zuzeigen . Ge

Je eine genaue Beſchreibung und Schnittzeichnung der

Apparate und je eine Anweiſung über ihre Behandlung ſind bat
dem Bezirksamt vorzulegen und im Apparatenraum an einer 1
in die Augen fallenden Stelle anzuſchlagen . Das Gleiche gilt hoff
von einer weſentlichen Veränderung der Apparate und ihrer gl

Behandlung . nig
§ 2. Die Herſtellung und Aufbewahrung von Azetylen —

gas darf nicht in oder unter Räumen erfolgen , die zum
Aufenthalte von Menſchen beſtimmt ſind ; die Gasentwickler

und Gasbehälter dürfen nur in Räumen aufgeſtellt werden ,
welche mit leichter Bedachung verſehen und von Wohn⸗
räumen , von Scheunen oder von Ställen durch eine Brand⸗

) Auf den Bergbau finden die Vorſchriften dieſer Verordnung
keine Anwendung ( Erl . d. Min . d. Innern vom 6. Februar 1906 ,
Nr. 5207 ) .

) Eine gewerbepolizeiliche Genehmigung ( § 16 Gew. ⸗Ord. )
iſt nur bei Anlagen zur fabrikmäßigen Herſtellung von Azetylen
erforderlich ( Erl . d. Min . d. Innern vom 1. Sept . 1905 , Nr. 35811 ) .
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mauer ( löffnungsloſe maſſive Mauer ) ) oder einen Abſtand
von wenigſtens 5 Meter getrennt ſind . Die Einziehung einer

leichten , mit Hilfe ſchlechter Wärmeleiter hergeſtellten Zwiſchen⸗
decke iſt geſtattet .

Im Freien aufgeſtellte Apparate müſſen wenigſtens
5 Meter von zum Aufenthalte von Menſchen beſtimmten
Baulichkeiten , von Scheunen und Ställen entfernt ſein .

Feſtſtehende Azetylengasentwicklungsapparate dürfen
nicht im Freien aufgeſtellt werden, ? ) ſofern ſie nicht nur für
den Sommerbetrieb dienen .

§ 3. Die Apparatenräume (8 2 Abſatz 1) müſſen nach
außen aufſchlagende Türen beſitzen , welche entweder unmittel⸗
bar ins Freie oder in ſolche Räume führen , in denen ſich kein

offenes Feuer befindet und die nicht mit Licht betreten werden ;
ſie müſſen hell , geräumig , gut gelüftet und froſtfrei ſein .

Die Heizung darf nur durch Dampf oder Waſſer oder

durch andere Einrichtungen geſchehen , bei denen auch im

Falle der Beſchädigung die Bildung von Funken oder das

Glühendwerden , ſowie der Zutritt von Azetylen zu offenem
Feuer oder hocherhitzten Gegenſtänden ausgeſchloſſen iſt .

Von der Feuerſtätte für die Heizung müſſen die Ap⸗
paratenräume durch Brandmauern getrennt ſein .

§ 4. Die künſtliche Beleuchtung der Apparatenräume
darf nur von außen erfolgen . Sie iſt vor einem dicht
ſchließenden Fenſter , das nicht geöffnet werden kann , wenn

möglich in einer türfreien Wand anzubringen . Befindet ſich

) D. i. eine öffnungsloſe und im übrigen den baupolizeilichen
Vorſchriften entſprechende Brandmauer ; Ausnahmen können nur aus
ganz beſonderen Gründen vom Miniſterium bewilligt werden ( Erl .
d. Min . d. Innern v. 10. Mai 1907 , Nr . 6191 ) .

) Für die Unterbringung der Apparate iſt in Zukunft die Er⸗
ſtellung maſſiver Gebäude jedenfalls dann zu verlangen , wenn die
Azetylenentwicklungsapparate nicht an und für ſich derart konſtruiert
ſind , daß ihr Funktionieren durch Froſt nicht beeinträchtigt wird . Ap⸗
parate der letztgenannten Art können in Wellblechhäuschen , nicht
aber in einfachen Umfriedigungen mit Drahtgeflecht untergebracht
werden , weil im letzteren Falle ein genügender Schutz gegen äußere
Eingriffe nicht geboten wäre . Für die Bedachung iſt in allen Fällen
nur feuerſicheres Material zuzulaſſen ( Erl . d. Min . d. Innern vom
28. Nov . 1905 , Nr. 51477 ) .
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in derſelben Wand mit dieſem Fenſter eine Tür oder ein zu

öffnendes Fenſter , ſo iſt elektriſches Glühlicht in doppelten ,

durch ein Drahtnetz geſchützten Birnen mit Außenſchaltung
und guter Iſolierung der Leitung anzuwenden . Wird zur

Beleuchtung Azetylen verwendet , ſo muß daneben eine an⸗

dere , den vorſtehenden Beſtimmungen entſprechende Beleuch⸗

tung betriebsbereit vorhanden ſein .
§ 5. Die Apparatenräume dürfen für andere Zwecke

nicht verwendet und von Unbefugten nicht betreten werden .

Das Betreten dieſer Räume mit Licht , ſowie das Rauchen
in ihnen iſt verboten . Dieſe Verbote ſind an den Türen

deutlich ſichtbar zu machen .
8 6. Die Entlüftung der Apparatenräume hat durch ge —

nügend weite , im höchſten Punkte dieſer Räume aufzu⸗
ſetzende Rohre zu geſchehen . Die Entlüftungsrohre der

Räume ſind bis über das Dach derart ins Freie zu führen ,
daß die abziehenden Gaſe und Dünſte weder in geſchloſſene
Räume noch in Kamine gelangen können .

§ 7. Die Apparate müſſen in allen Teilen ſo hergeſtellt
ſein , daß ſie gegen Formveränderung und Durchroſten wider —

ſtandsfähig ſind und dauernd gasdicht bleiben .

§ 8. In den Apparaten und Gasleitungen dürfen keine

aus Kupfer beſtehenden Teile angebracht ſein . Die Verwen⸗

dung von Meſſing iſt zuläſſig .
§ 9 . Die Apparate müſſen ſo eingerichtet ſein , daß ſie

entweder eine vollſtändige Entlüftung geſtatten oder das

Entweichen des Gasluftgemiſchs in ausreichendem Maße

ermöglichen . Sie müſſen ferner ſo eingerichtet ſein , daß ein

Überdruck von mehr als einer halben Atmoſphäre und im

Entwickler eine Erhitzung über 100 Grad Celſius ausge⸗

ſchloſſen bleibt , ſofern nicht für fabrikmäßige Betriebe in der

Genehmigung nach 8 16 der Gewerbeordnung etwas anderes

beſtimmt iſt . Ferner müſſen Vorrichtungen zur Entfernung
von Verunreinigungen ( Phosphorwaſſerſtoff , Ammoniak und

dergleichen ) vorhanden ſein .
Das Zurücktreten von Gas aus dem Gasbehälter in

den Entwickler muß durch einen Waſſerabſchluß ver⸗

hindert ſein .
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§ 10 . Die Leitungen müſſen bis zu einem Überdrucke
von ¼10 Atmoſphäre vollkommen dicht und im übrigen unter

Beobachtung derſelben Vorſichtsmaßregeln wie die Stein⸗

kohlengasleitungen gelegt ſein .
§ 11 . Der Gasbehälter muß mit einem Abzugsrohre

verſehen ſein , welches das Abſtrömen des ſich nachent⸗
wickelnden Gaſes geſtattet , ſobald der Gasbehälter nicht
mehr aufnahmefähig iſt .

Dieſes Abzugsrohr muß von mindeſtens gleicher Weite
wie das Gaszuführungsrohr ſein und iſt bis über das Dach der⸗

art ins Freie zu führen , daß die abziehenden Gaſe und

Dünſte weder in geſchloſſene Räume noch in Kamine ge⸗
langen können .

§ 12 . Die Überwachung und Bedienung der Apparate
darf nur durch zuverläſſige , mit der Einrichtung und dem

Betriebe vertraute Perſonen erfolgen .
§ 13 . Die bei der Herſtellung von Azetylen verbleiben⸗

den Carbidrückſtände müſſen in gefahrloſer Weiſe entfernt
werden .

§ 14 . Die Aufbewahrung von Calciumcarbid und

anderen durch Waſſer zerſetzbaren Carbiden darf nur in

waſſerdicht verſchloſſenen Gefäßen und in trockenen , hellen , gut
gelüfteten Räumen , welche gegen den Zutritt von Waſſer
unter allen Umſtänden geſchützt ſind , erfolgen .

Eine etwaige Heizung darf nur durch Einrichtungen
geſchehen , bei denen auch im Falle der Beſchädigung der

Eintritt von Waſſer in den Lagerraum ! ) und der Zutritt
etwa entwickelten Azetylens zu offenem Feuer oder hoch er⸗

hitzten Gegenſtänden ausgeſchloſſen iſt .
Geöffnete Carbidgefäße ſind mit waſſerdicht ſchließenden

oder übergreifenden , waſſerundurchläſſigen Deckeln verdeckt

zu halten . 5
Die Anwendung von Entlötungsapparaten zum Offnen

verlöteter Büchſen iſt verboten .

Die Lagerung in Kellern iſt unterſagt .

) Es darf alſo keine Dampf⸗ oder Warmwaſſerheizung ver⸗
wendet werden , wohl aber Warmluftheizung ( Erl . d. Min . d. Innern
vom 1. September 1905 , Nr . 35811 ) .
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Die Gefäße müſſen die Aufſchrift tragen : „ Carbid , ge⸗
fährlich , wenn nicht trocken gehalten . “

§ 15 . Im Apparatenraume ſelbſt dürfen nicht mehr als
500 Kilogramm Carbid aufbewahrt werden .

§ 16 . Die Vorſchriften der § § 4, 5 finden auch auf
Carbidlager entſprechende Anwendung .

§ 17 . Mengen von mehr als 1000 Kilogramm Carbid

dürfen nur in Räumen gelagert werden , die von anderen
Räumen durch maſſive , mindeſtens 30 Zentimeter über⸗

ragende Brandmauern oder maſſive öffnungsloſe Gewölbe

getrennt ſind .
Die Brandmauer darf durch feuerfeſte Türen durch⸗

brochen und durch eine Wellblechwand erſetzt werden , wenn
der Abſtand bis zum nächſten Gebäude mindeſtens 5 Meter

beträgt . Eine Brandmauer iſt nicht erforderlich , wenn der

Abſtand mindeſtens 10 Meter beträgt .
Die Türen müſſen nach außen aufſchlagen . Die Mit⸗

lagerung leicht brennbarer oder exploſiver Gegenſtände iſt
verboten .

§ 18 . Die Lagerung von Carbid im Freien iſt in den
im § 14 Abſatz ! vorgeſchriebenen , waſſerdicht verſchloſſenen
Gefäßen in einer Entfernung von mindeſtens 10 Meter von
Gebäuden geſtattet . Die Lagerſtätte iſt auf allen Seiten in
einem Abſtande von mindeſtens 4 Meter mit einem Zaune
oder Drahtgitter zu verſehen . Der Raum zwiſchen Lager
und Umwehrung iſt von brennbaren Gegenſtänden frei zu
halten .

Das Carbid iſt auf einer Bühne zu lagern , von deren
Unterkante bis zum Erdboden ein freier Zwiſchenraum von

mindeſtens 20 Zentimeter vorhanden iſt .
Das Carbid iſt durch ein Schutzdach oder durch waſſer —

dichte Planen zu ſchützen .
Der Lagerplatz muß an jedem Zugange mit einer leicht

ſichtbaren Warnungstafel verſehen ſein , welche die Aufſchrift
trägt : „ Carbid , gefährlich , wenn nicht trocken gehalten . “

§ 19 . Denjenigen , welche beim Inkrafttreten dieſer
Verordnung Azetylenentwicklungsapparate bereits in Betrieb

genommen haben , kann von dem Bezirksamt zur Erfüllung
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der Vorſchriften dieſer Verordnung eine Friſt von 12 Monaten
vom Tage des Inkrafttretens dieſer Verordnung ab bewilligt
werden .

§ 20 . Zuwiderhandlungen gegen vorſtehende Vor⸗

ſchriften werden an Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft be⸗

ſtraft , ſoweit nicht nach anderen Beſtimmungen ſchwerere
Strafen verwirkt ſind .

§ 21 . Vorſtehende Beſtimmungen finden keine An⸗

wendung :
1. auf ſtaatliche wiſſenſchaftliche Inſtitute , ſoweit ſie

Azetylen zu Lehrzwecken herſtellen oder verwenden ,
ſowie auf Laboratorien der Staatseiſenbahnverwalt⸗
ung

2. auf bewegliche Apparate bis zu 2 Kilogramm Carbid⸗

füllung , jedoch unbeſchadet der Beſtimmungen im § 8
und § 9 Abſatz 1 Satz 2 ;

3. auf die Lagerung von Carbid in Mengen von weniger
als 10 Kilogramm ;

4. auf die Lagerung von Carbid in Fabriken , in denen
Carbid hergeſtellt wird .

§ 22 . Sofern in einzelnen Fällen beim Vorliegen
beſonderer Verhältniſſe Ausnahmen von einzelnen Beſtim⸗
mungen dieſer Verordnung angezeigt ſind , iſt hierwegen eine

Entſchließung des Miniſteriums des Innern herbeizuführen .
§ 23 . Die Beſtimmungen dieſer Verordnung finden

auch auf die Anlagen zur fabrikmäßigen Herſtellung von

gasförmigem oder flüſſigem Azetylen Anwendung , welche
als chemiſche Fabriken einer Genehmigung nach § 16 der

Gewerbeordnung bedürfen . Bei der Herſtellung von flüſſigem
Azetylen ſind außerdem die Beſtimmungen des Geſetzes vom
9. Juni 1884 gegen den verbrecheriſchen und gemeingefähr⸗
lichen Gebrauch von Sprengſtoffen ( RGBBl . Seite 61 ) zu
beachten .

§ 24 . Dieſe Verordnung tritt am 1. Oktober 1905
in Kraft .
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